
Antrag auf Gastspielrecht - Jugend 
 

für das Sportjahr ............./............... 
 

Hiermit beantragen wir für  

............................................................................................. 
 
geb: .................................  Spielerpass-Nr:  ................................. 
 

Mitglied des Vereins:  

................................................................................... 
 
das Gastspielrecht – Jugend nach Sportordnung Classic des Keglerverban-
des Sachsen 
 

im Verein: 

..................................................................................................... 
 
Auszug Sportordnung: 
Kann ein Verein, mangels Mitglieder, keine Mannschaft in einer Jugendklasse melden, so 
kann einem Jugendlichen ein Gastspielrecht in einem anderen Verein seines Landesver-
bandes für ein Spieljahr erteilt werden. 
Pro Mannschaft dürfen zwei Gastspieler eingesetzt werden. 
Das Einzelstartrecht im Heimatverein bleibt hiervon unberührt. Ein Mannschaftsstartrecht 
in einer Frauen- bzw. Männermannschaft ist nur im Heimatverein und nur als Nichtstamm- 
bzw. Auswechselspieler nach Pkt. 7 der KVS-Sportordnung möglich. Eine zweite Spielbe-
rechtigung nach Pkt. 7.1a in einer Frauen- bzw. Männermannschaft ist nicht möglich. Der 
Gastspieler darf 6x in einer Frauen- bzw. Männermannschaft eingesetzt werden. Ein 7. 
Einsatz gilt als unberechtigt und hat Punktverlust zur Folge. 

 
Die Genehmigung ist beim Jugendwart des KVS mit der Bestätigung beider 
Vereine und einer Kopie der aktuellen Bestandserhebung des DKBC des 
entsendenden Vereins schriftlich mindestens bis zum 31.08. des Jahres zu 
beantragen. 
 
 
 
.....................................................  ................................................. 
Datum / Unterschrift - Heimatverein u. Stempel  Datum / Unterschrift -Gastverein u. Stempel 

 
 

Gastspielrecht - Jugend erteilt:     Ja      Nein 
 
 
.......................................................................... 
Datum / Landesjugendwart des KVS u. Stempel 


